
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/11/24 3Ob669/82,
7Ob508/93, 3Ob112/04y

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1982

Norm

KSchG §3

Rechtssatz

Der Ausschluß des Rücktrittsrechtes knüpft nur an die Tatsache an, daß der Verbraucher selbst die geschäftliche

Verbindung mit dem Unternehmer zwecks Schließung des bestimmten Vertrages angebahnt hat; dem Verbraucher

steht deshalb ein Rücktrittsrecht nach § 3 Abs 1 KSchG unabhängig davon, ob es zu einer Überrumpelung kam, nicht

zu.

Entscheidungstexte

3 Ob 669/82

Entscheidungstext OGH 24.11.1982 3 Ob 669/82

Veröff: SZ 55/183 = EvBl 1983/32 S 129 = JBl 1984,44 = MietSlg 34308 = MietSlg 34637(32)

7 Ob 508/93

Entscheidungstext OGH 21.04.1993 7 Ob 508/93

Auch

3 Ob 112/04y

Entscheidungstext OGH 16.02.2005 3 Ob 112/04y

Vgl auch; Beisatz: Ob eine Überrumplung des Verbrauchers konkret stattgefunden hat, ist unerheblich. (T1)
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